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EEG: Antragsverfahren 2022 und 
Folgejahre aus rechtlicher Sicht



2022: Was ändert sich?
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Quelle: BMWK

Sofortprogramm für mehr Klimaschutz

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/220111_eroeffnungsbilanz_klimaschutz.pdf?__blob=publicationFile&v=10


Koalitionsbeschluss vom 23. Februar 2022

 Wegfall der EEG-Umlage über die Stromrechnung zum 1. Juli 2022

 vollständige Finanzierung aus dem Bundeshaushalt

 damit: keine EEG-Umlage im Begrenzungszeitraum 2023 (und auch nicht von Juli bis Dezember 2022)
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Entwurf einer Formulierungshilfe vom 28. Februar 2022

 Gesetzesentwurf zur vorzeitigen Abschaffung der EEG-Umlage

 Artikelgesetz

− Artikel 1: Änderung des EEG (Absenkung der EEG-Umlage zum 1. Juli 2022 auf Null – zunächst bis    
31. Dezember 2022, Anschlussregelung folgt)

− Artikel 2: Änderung des EnWG (Weitergabe der Absenkung der EEG-Umlage an Letztverbraucher)

 Stellungnahmefrist 2. März 2022 11.00 Uhr
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Besondere Ausgleichsregelung „Auslaufmodell“?
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Quelle: BAFA

https://www.bafa.de/DE/Energie/Besondere_Ausgleichsregelung/Antragsverfahren/antragsverfahren_node.html


EEG-Begrenzungsantrag 2022 ohne EEG-Begrenzung

 Wegfall der EEG-Umlage im Begrenzungszeitraum 2023

 damit: Antrag auf Begrenzung der EEG-Umlage nach jetzigem Stand obsolet

 aber: Antragstellung aus verschiedenen Gründen dennoch wichtig

− weitere Entlastungen mit gültigem Begrenzungsbescheid und 

− mögliche Übergangsbestimmungen in Nachfolgeregelungen

Luther | 03.03.2022 | 7



2022: Was bleibt gleich?
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Was übrig bleibt vom Begrenzungsantrag

 Begrenzung der KWKG-Umlage, § 27 KWKG

 Begrenzung der Offshore-Netzumlage, § 17f Abs. 5 EnWG

 aber: KWKG- und Offshore-Netzumlagebegrenzung bereits nach geltendem Recht gemäß § 27 Abs. 1 
KWKG nicht für Härtefallanträge
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Quelle: BAFA-Merkblatt 2021

https://www.gesetze-im-internet.de/kwkg_2016/__27.html
https://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/__17f.html
https://www.gesetze-im-internet.de/kwkg_2016/__27.html


Und was das in Zahlen bedeutet
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Jahr 2021 2022

Stromsteuer 2,050 ct/kWh 2,050 ct/kWh

Konzessionsabgabe
für Sondervertragskunden

0,110 ct/kWh 0,110 ct/kWh

EEG-Umlage 6,500 ct/kWh 3,723 ct/kWh

KWKG-Umlage 0,254 ct/kWh 0,378 ct/kWh

§ 19 StromNEV-Umlage
0,432 ct/kWh für LV A'

(LV B': 0,050, LV C': 0,025 ct/kWh)¹
0,437 ct/kWh für LV A'

(LV B': 0,050, LV C': 0,025 ct/kWh)¹

Offshore-Netzumlage
gem. § 17f EnWG

0,395 ct/kWh 0,419 ct/kWh

Abschaltbare Lasten-Umlage
gem. § 18 AbLaV

0,009 ct/kWh 0,003 ct/kWh



Sonstiges zum Begrenzungsantrag 2022

 elektronisches Antragsportal laut BAFA wie gewohnt geöffnet

 vollständig elektronische Antragstellung

 Frist: Donnerstag, 30. Juni 2022 (verlängerte Frist für neu gegründete Unternehmen)

 Antragstellung für selbstständige Unternehmensteile

 Antragstellung gemäß § 64 Abs. 5a EEG 2021

 Abgrenzung Drittstrommengen
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Vorbereitung auf die Antragstellung

 aufgrund der laufenden politischen Prozesse einiges unklar

 BAFA-Merkblatt, BAFA-Informationsveranstaltung?!

 bei Unklarheiten: mit dem BAFA abstimmen

 im Zweifel: Begrenzungsantrag stellen
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2023: Wie sieht die weitere 
Entwicklung aus?
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Neue Beihilfeleitlinien der Europäischen Kommission (1)
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Quelle: Europäische Kommission

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_21_6982


Neue Beihilfeleitlinien der Europäischen Kommission (2)
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 Leitlinien setzen Rahmen für staatliche Beihilfen, die auf nationaler Ebene gewährt werden dürfen

 Nachfolgeregelung der Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020

 Anpassung an die Zielvorgaben des europäischen Grünen Deals der EU

 Geltung grds. für sämtliche Beihilfen im Energiesektor, bspw.

− erneuerbare Energien, 

− Energieeffizienzmaßnahmen, 

− Mobilität, Infrastruktur,

− Gewährleistung der Energieversorgungssicherheit und

− Entlastungen für energieintensive Unternehmen

 Finale Fassung vom 27. Januar 2022

https://ec.europa.eu/competition-policy/sectors/energy-and-environment/legislation_en


Neue Spielregeln für energieintensive Unternehmen (1)
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 neue Regelungen für Beihilfen in Form einer Ermäßigung der Stromabgaben für energieintensive 
Unternehmen

 Reduzierung der beihilfenfähigen Sektoren von 221 auf 116

 Unterscheidung zwischen erheblich Carbon Leakage-gefährdeten Sektoren (91 an der Zahl) und 
Carbon Leakage-gefährdeten Sektoren (25)



Neue Spielregeln für energieintensive Unternehmen (2)
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erheblich CL-gefährdete Sektoren CL-gefährdete Sektoren
max. 
Beihilfeintensität

85 Prozent 85 Prozent, wenn 50 Prozent des 
Strombedarfs aus CO2-freien Quellen 
gedeckt werden; ansonsten 75 Prozent

Mindestumlage 0,05 Cent/kWh 0,05 Cent/kWh
„Super-Cap“ 0,5 Prozent der Bruttowertschöpfung 

(BWS)
0,5 Prozent der BWS, wenn 50 Prozent 
des Strombedarfs aus CO2-freien Quellen 
gedeckt werden; ansonsten 1 Prozent der 
BWS



Welche Sektoren weiterhin beihilfefähig sind (1)
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 beihilfefähig und erheblich Carbon Leakage-gefährdet sind beispielsweise

− 0893 „Gewinnung von Salz“

− 1621 „Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten“

− 1712 „Herstellung von Papier, Karton und Pappe“

− 2011 „Herstellung von Industriegasen“

− 2016 „Herstellung von Kunststoffen in Primärformen“

− 2110 „Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen“

− 2221 „Herstellung von Platten, Folien, Schläuchen und Profilen aus Kunststoffen“

− 2311 „Herstellung von Flachglas“

− 2351 „Herstellung von Zement“



Welche Sektoren weiterhin beihilfefähig sind (2)
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 beihilfefähig und Carbon Leakage-gefährdet sind beispielsweise

− 1011 „Schlachten (ohne Schlachten von Geflügel)“

− 1012 „Schlachten von Geflügel“

− 1072 „Herstellung von Dauerbackwaren“

− 1089 „Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a. n. g.“

− 1091 „Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere“

− 1092 „Herstellung von Futtermitteln für sonstige Tiere“

− 1729 „Herstellung von sonstigen Waren aus Papier, Karton und Pappe“

− 2352 „Herstellung von Kalk und gebranntem Gips“

− 2452 „Stahlgießereien“

− 2453 „Leichtmetallgießereien“



Welche Sektoren künftig nicht mehr beihilfefähig sind
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 nicht mehr beihilfefähig sind beispielsweise

− 1013 „Fleischverarbeitung“

− 1520 „Herstellung von Schuhen“

− 1721 „Herstellung von Wellpapier und -pappe sowie von Verpackungsmitteln aus Papier, Karton und 
Pappe“

− 1813 „Druck- und Medienvorstufe“

− 2041 „Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Poliermitteln“

− 2223 „Herstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen“

− 2362 „Herstellung von Gipserzeugnissen für den Bau“

− 2369 „Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips a. n. g.“

− 2454 „Buntmetallgießereien“



Übergangsvorschriften (1)
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 bestehende Beihilfen – und damit auch BesAR – müssen bis zum 31. Dezember 2023 an neue 
Leitlinien angepasst werden

 Übergangslösung möglich für Unternehmen aus Sektoren, die künftig nicht mehr beihilfeberechtigt 
sind

 Grundvoraussetzungen für Inanspruchnahme der Übergangsregelung:

− Unternehmen hat eine Entlastung auf Grundlage der alten Leitlinien in mindestens einem der zwei 
Jahre, die der Anpassung der Entlastungsregel vorangehen, erhalten und 

− Unternehmen hat zu diesem Zeitpunkt die in den alten Beihilfeleitlinien festgelegten Kriterien für 
die Beihilfeberichtigung erfüllt

 noch einmal: Begrenzungsantrag stellen (und zwar in diesem und im nächsten Jahr)



Übergangsvorschriften (2)
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 schrittweise Reduktion der Beihilfeintensität zwischen 2026 und 2028:

− 2026 (65 Prozent oder 1,5% der BWS),

− 2027 (45 Prozent oder 2,5% der BWS) und

− 2028 (20 Prozent oder 3,5% der BWS)

 abweichend gilt: sofern Unternehmen 50 Prozent ihres Strombedarfs aus CO2-freien Quellen decken, 
kann die Beihilfeintensität bis 2028 bei 65 Prozent liegen



Beihilfeleitlinien und künftige BesAR
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Quelle: BAFA

https://www.bafa.de/DE/Energie/Besondere_Ausgleichsregelung/Antragsverfahren/antragsverfahren_node.html


Wie geht das BMWK mit den Leitlinien um?
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 Verbandsfachgespräch am 23. Februar 2022 mit dem BMWK zur Anschlussregelung der Besonderen 
Ausgleichsregelung (BesAR II)

 dort Vorstellung der BesAR II-Ideen des BMWK

 Leitmotiv der BesAR II: Eins-zu-eins-Umsetzung der Leitlinien 

 Überführung der BesAR II in eigenes Gesetz, da durch Abschaffung der EEG-Umlage kein 
Anknüpfungspunkt mehr im EEG

 BesAR-Antragsverfahren bleibt im Antragsjahr 2022 unverändert, da Abschaffung der EEG-Umlage noch 
nicht rechtssicher und zudem von Beihilfegenehmigung der KOM abhängt

 nochmals: im Zweifel Antrag stellen



Brandaktuell: Osterpaket BMWK (1)
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Brandaktuell: Osterpaket BMWK (2)
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 Artikelgesetz

 Anhebung der Ausbauziele und Ausschreibungsmengen für Wind onshore und Solar im EEG

 Rahmenbedingungen für Photovoltaik werden angepasst

 dauerhafte Absenkung der EEG-Umlage auf Null

 Herausnahme BesAR-Vorschriften aus dem EEG

 Wälzung übriger Umlagen (KWKG- und Offshore-Netzumlage) wird vereinheitlicht und in Energie-
Umlagen-Gesetz (EnUG) geregelt

 Erhebung von KWKG- und Offshore-Netzumlage nur für Strom aus dem öffentlichen Netz 
(infolgedessen: keine Umlagen mehr auf Eigenverbräuche und Direktbelieferungen hinter dem 
Netzverknüpfungspunkt)

 Anpassung der BesAR II an Leitlinien der KOM



Was der Referentenentwurf für die BesAR II vorsieht 
(erster Überblick) (1)
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 weiterhin: Mindeststromverbrauch weiterhin 1 GWh

 weiterhin: Betrieb eines Energiemanagementsystems

 neu: 116 statt 221 begrenzungsfähige Branchen

 neu: Abschaffung Eintrittskriterium Stromkostenintensität

 neu: Gegenleistungen

− Unternehmen ist energieeffizient (bspw. Umsetzung aller wirtschaftlich durchführbaren Maßnahmen, 
die im Energiemanagementsystem identifiziert worden sind) oder

− Deckung von min. 30 Prozent des Stromverbrauchs durch ungeförderten Strom aus EE oder

− Investitionen für Maßnahmen zur Dekarbonisierung des Produktionsprozesses getätigt

 neu: WP-Testat nur noch bei beantragtem Super-Cap

 Inkrafttreten am 1. Januar 2023



Was der Referentenentwurf für die BesAR II vorsieht 
(erster Überblick) (2)
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erheblich CL-gefährdete Sektoren CL-gefährdete Sektoren
max. Begrenzung 85 Prozent 85 Prozent, wenn Deckung des 

Stromverbrauchs im vergangenen GJ in 
besonderer Weise aus EE

Mindestumlage 0,05 Cent/kWh 0,05 Cent/kWh
Super-Cap 0,5 Prozent der Bruttowertschöpfung 

(BWS) 
0,5 Prozent der BWS, wenn Deckung des 
Stromverbrauchs im vergangenen GJ in 
besonderer Weise aus EE; ansonsten 1 
Prozent der BWS



Übergangsbestimmungen (1)
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Übergangsbestimmungen (2)
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Übergangsbestimmungen (3)
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Was sonst noch wichtig ist
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BesAR-Rechtsprechung

 Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 16. September 2021 (Az. 6 A 260/19) zur Rundung 
der SKI

 Aus den Entscheidungsgründen:

„Die Beklagte und dem nachfolgend das Verwaltungsgericht haben … zu Recht angenommen, dass die 
Klägerin damit nicht „mindestens 17 Prozent“ nachgewiesen hat, wie dies § 64 Abs. 1 Nr. 2 a) bb) 
EEG 2014 aber gebietet. Bei diesem maßgeblichen Wert handelt es sich um einen numerischen 
Schwellenwert, den die Stromkostenintensität des beantragenden Unternehmens für das 
Berechnungsjahr 2017 zu erreichen oder zu überschreiten hat. Eine Aufrundung von 
Nachkommastellen zwischen 16,50 Prozent und 16,99 Prozent auf 17 Prozent ist nicht erlaubt.“
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Geplante Solardachpflicht
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Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN (SolarBeschlG) 
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 Gesetzesentwurf in letzter Legislaturperiode im August 2021 (BT-Drs. 19/32044)

 bundesgesetzliche Regelung zur Installation und zum Betrieb von Photovoltaikanlagen auf Dachflächen

 Neubauten und Bestandsimmobilien (bei Sanierung) erfasst

 für Neubauten verpflichtend bei Baugenehmigung nach dem 1. Juni 2022 (bei Bestandsbauten 
Erneuerung der Dachhaut nach dem 1. Juni 2022)

https://dserver.bundestag.de/btd/19/320/1932044.pdf
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„Alle geeigneten Dachflächen sollen künftig für die
Solarenergie genutzt werden. Bei gewerblichen
Neubauten soll dies verpflichtend, bei privaten
Neubauten soll es die Regel werden.“
Quelle: Koalitionsvertrag SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP, S. 56

Koalitionsvertrag der Bundesregierung

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
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Quelle: BMWI

Sofortmaßnahmen für mehr Klimaschutz

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/220111_eroeffnungsbilanz_klimaschutz.pdf?__blob=publicationFile&v=10


Länder sind bereits vorgeprescht
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 Klimaschutz- / Solargesetze auf Landesebene

 uneinheitliche Umsetzung

− Unterschiede hinsichtlich Gebäudeart

− unterschiedliches Pflichtenprogramm
 entweder bei Neubau 
 oder bereits bei wesentlicher Renovierung des Daches

− Beginn der Installationspflicht uneinheitlich

− in zahlreichen Ländern gar keine Regelung 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Gesetzentwurf (SolarBeschlG v. 24.08.2021, BT Drs. 19/32044) wegen Ablauf der Wahlperiode erledigt (https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-beschleunigung-des-ausbaus-von-solaranlagen-zur-stromerzeugung-auf/281273?term=NOT%20zusatzmerkmal:E%20AND%20vorgangstyp_notation:100&f.wahlperiode=19&f.typ=Vorgang&rows=25&pos=3)- in mehreren Bundesländern, in denen es bislang keine Pflicht zu Errichtung von Solaranlagen gibt, hat die DUH Klage erhoben
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Quelle: Energie-Experten

https://www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/solarenergie/solaranlage/solardachpflicht#c43923


Das macht Europa
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Gesetzentwurf (SolarBeschlG v. 24.08.2021, BT Drs. 19/32044) wegen Ablauf der Wahlperiode erledigt (https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-beschleunigung-des-ausbaus-von-solaranlagen-zur-stromerzeugung-auf/281273?term=NOT%20zusatzmerkmal:E%20AND%20vorgangstyp_notation:100&f.wahlperiode=19&f.typ=Vorgang&rows=25&pos=3)- in mehreren Bundesländern, in denen es bislang keine Pflicht zu Errichtung von Solaranlagen gibt, hat die DUH Klage erhoben



Vielen Dank!
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luther-lawfirm.com

Ekkehard Hübel studierte bis 2011 Rechtswissenschaften an den Universitäten in Rostock und Hamburg. Nach Abschluss des
ersten Staatsexamens legte Ekkehard Hübel sein Rechtsreferendariat am Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg ab. Er
ist seit 2014 bei Luther beschäftigt.

Ekkehard Hübel berät zu sämtlichen Fragestellungen im Bereich des Umweltrechts. Einen Schwerpunkt seiner Tätigkeit bildet
die Beratung stromkostenintensiver Unternehmen bei der Inanspruchnahme der besonderen Ausgleichsregelung im
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Dazu gehört auch die Begrenzung der EEG-Umlage für selbständige Unternehmensteile.
Weitere Schwerpunkte liegen im Klimaschutzrecht, Emissionshandel, Immissionsschutzrecht, Wasserrecht sowie
„Environmental Compliance“. Die Beratung in rechtlichen Fragestellungen zu Zukunftstechnologien wie unbemannten
Luftfahrtsystemen und insbesondere Drohnen gehört ebenfalls zu seinem Tätigkeitsspektrum.

Inhaltliche Schwerpunkte

Ihr Ansprechpartner bei Luther



Die Angaben in dieser Präsentation sind ausschließlich für den 11. Leipziger EEG-Tag bestimmt. Die 
Überlassung der Präsentation erfolgt nur für den internen Gebrauch des 
Empfängers. Die hier zusammengestellten Texte und Grafiken dienen allein der Darstellung 
im Rahmen dieser Veranstaltung und dokumentieren die Thematik ggf. nicht vollständig.   

Die Präsentation stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar und wir haften daher nicht für 
den Inhalt. Diese erfolgt individuell unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls auf 
der Grundlage unserer Mandatsvereinbarung. Die Verteilung, Zitierung und Vervielfältigung –
auch auszugsweise – des Inhalts zum Zwecke der Weitergabe an Dritte ist nur nach vorheriger 
Absprache gestattet.
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Bangkok, Berlin, Brüssel, Delhi-Gurugram, Düsseldorf, Essen, Frankfurt a. M., Hamburg, 
Hannover, Jakarta, Köln, Kuala Lumpur, Leipzig, London, Luxemburg, München, Shanghai, 
Singapur, Stuttgart, Yangon

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.luther-lawfirm.com
www.luther-services.com

Luther | 03.03.2022 | 44


	EEG: Antragsverfahren 2022 und Folgejahre aus rechtlicher Sicht
	2022: Was ändert sich?
	Sofortprogramm für mehr Klimaschutz
	Koalitionsbeschluss vom 23. Februar 2022
	Entwurf einer Formulierungshilfe vom 28. Februar 2022
	Besondere Ausgleichsregelung „Auslaufmodell“?
	EEG-Begrenzungsantrag 2022 ohne EEG-Begrenzung
	2022: Was bleibt gleich?
	Was übrig bleibt vom Begrenzungsantrag
	Und was das in Zahlen bedeutet
	Sonstiges zum Begrenzungsantrag 2022
	Vorbereitung auf die Antragstellung
	2023: Wie sieht die weitere Entwicklung aus?
	Neue Beihilfeleitlinien der Europäischen Kommission (1)
	Neue Beihilfeleitlinien der Europäischen Kommission (2)
	Neue Spielregeln für energieintensive Unternehmen (1)
	Neue Spielregeln für energieintensive Unternehmen (2)
	Welche Sektoren weiterhin beihilfefähig sind (1)
	Welche Sektoren weiterhin beihilfefähig sind (2)
	Welche Sektoren künftig nicht mehr beihilfefähig sind
	Übergangsvorschriften (1)
	Übergangsvorschriften (2)
	Beihilfeleitlinien und künftige BesAR
	Wie geht das BMWK mit den Leitlinien um?
	Brandaktuell: Osterpaket BMWK (1)
	Brandaktuell: Osterpaket BMWK (2)
	Was der Referentenentwurf für die BesAR II vorsieht (erster Überblick) (1)
	Was der Referentenentwurf für die BesAR II vorsieht (erster Überblick) (2)
	Übergangsbestimmungen (1)
	Übergangsbestimmungen (2)
	Übergangsbestimmungen (3)
	Was sonst noch wichtig ist
	BesAR-Rechtsprechung
	Geplante Solardachpflicht
	Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (SolarBeschlG) 
	Koalitionsvertrag der Bundesregierung
	Sofortmaßnahmen für mehr Klimaschutz
	Länder sind bereits vorgeprescht
	Foliennummer 39
	Das macht Europa
	Vielen Dank!�
	Foliennummer 42
	Foliennummer 43
	Foliennummer 44

